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Hygienekonzept  

Mitgliederversammlung  

des Ski-Club Schönwald e.V. 

3. Dezember 2021 um 19 Uhr  

in der Uhrmacher-Ketterer-Halle 
 

 

1.  Grundlagen 

Um die Mitgliederversammlung durchführen zu können werden folgende 

Maßnahmen ergriffen: 

• Einhaltung der CoronaVO des Landes Baden-Württemberg vom 28.10.21  

• Erstellen eines Hygienekonzepts für die Einhaltung der Abstandsregelung  

• Datenerfassung aller Teilnehmer über eine Voranmeldung 

• 3G Kontrolle (Getestete: Antigen-Schnelltest) 

• Die Vorgaben der Gemeindeverwaltung hinsichtlich der Teilnehmerzahl 

und den örtlichen Bestimmungen werden eingehalten 

 

2.  Kommunikation 

Dieses Hygienekonzept wird auf der Homepage des Ski-Club Schönwald e.V. 

(www.ski-club-schoenwald.de) veröffentlicht. 

 

3.  Verantwortung 

Für die Einhaltung des Hygienekonzepts zeichnet sich die Vorstandschaft 

verantwortlich.  

 

4.   Hygieneregeln 

Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln der Bundesregierung 

zudem herrscht eine Maskenpflicht im gesamten Innenraum. Sobald ein fester 

Sitzplatz eingenommen wurde und die Abstandsregelung eingehalten werden 

kann, darf der Mund-Nasenschutz abgenommen werden. 

 

5.   Datenerfassung 

Die Datenerfassung erfolgt über die Voranmeldung zur Mitgliederversammlung 

über die Homepage www.ski-club-schoenwald.de. Folgende Daten werden 

diesbezüglich erhoben: Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer. Die 

Daten werden vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Sie dienen 

lediglich zum Zwecke der Weiterleitung an das Gesundheitsamt oder der 

Ortspolizeibehörde. 

http://www.ski-club-schoenwald.de/
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6. 3G Kontrolle 

Beim Einlass zum Veranstaltungsraum erfolgt die Kontrolle des 3G Nachweises: 

Geimpft, genesen oder getestet. Als Testnachweis reicht ein Antigenschnelltest 

aus, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 

 

7. Getränkeangebot 

Es wird ein Getränkeangebot vor Ort geben. Jeder Anwesende kann dort 

selbstständig ein Getränk holen, ein Kässchen wird bereitgestellt. Wir weisen hier 

nochmal darauf hin, dass jederzeit die Abstandsregelung von 1,5m gilt. 

 

8.   Schluss 

Wir bitten alle Personen vor Ort die gesetzlichen Hygienebedingungen in 

Eigenverantwortung und mit der notwendigen Sorgfalt einzuhalten.  

Vielen Dank! 

 

Gez.  

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 


